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KUNDENINFORMATION 

Was ist ein COC bzw. eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung 
 

 

 

Die EG-Übereinstimmungsbescheinigung - auch Certificate of Conformity (COC) genannt - ist ein 

Dokument, welches bescheinigt, dass das ausgewiesene Fahrzeug (Fahrgestellnummer) eine Euro-

päische Typenprüfung bestanden hat und somit sämtliche Europäischen Vorschriften erfüllt. Die EG-

Übereinstimmungsbescheinigung muss 

• für Personenwagen die in der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG bzw. der Verordnung 

(EU) 2018/858  

• für Motorräder die in der Richtlinie 92/61/EWG bzw. 2002/24/EG bzw. der Verordnung  

(EU) 168/2013  

definierten Mindestangaben enthalten und ist nur gültig, wenn sie vom Fahrzeughersteller ausgestellt 

und unterschrieben ist. Eine Kopie der EG-Übereinstimmungsbescheinigung wird in beiden Fällen 

(PW und Motorrad) nur zu Anmeldungszwecken akzeptiert. Spätestens anlässlich der Fahrzeugprü-

fung muss das Original vorhanden sein.  

 

Vorsicht: Bestätigungen von Vertriebsorganisationen, Verkaufsstellen, ausländischen Import- oder 

Exportbetrieben etc. können nicht als COC anerkannt werden. Bitte beachten Sie unsere Musterdo-

kumente. 

Die ersten EU-Übereinstimmungsbescheinigungen wurden gegen Ende 1995 erstellt. Für ältere 

Fahrzeuge gibt es keine derartigen Dokumente. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und die Kooperation. 

 

André Hostettler 

Leiter Sektion Technik 
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